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20. September 1991 


Kosten der Augenuntersuchung der Mitarbeiter/innen an Bildschirmgeräten sowie für die notwen​dige Beschaffung von Sehhilfen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die landeskirchlichen angestellten Mitarbeiter gilt folgende Regelung:
Die Kosten der Augenuntersuchung trägt der Dienstgeber, soweit kein anderer Kostenträger (Sozial​versicherungsträger) zuständig ist. Das gleiche gilt für die notwendigen Kosten der Beschaf​fung von solchen Sehhilfen, die aufgrund der Untersuchung nur für die Arbeit am Bild​schirm erforderlich werden. Als notwendig gelten die Kosten, die die örtlich zuständige allge​meine Ortskrankenkasse tragen würde. 

Nach der Rechtsprechung sind von dem Sozialversicherungsträger (Krankenkassen) auch die Kosten einer Sehhilfe für den Arbeitsplatz (Bildschirm) zu übernehmen. 

Unter der Voraussetzung, dass vom Augenarzt bestätigt wird, dass die erforderliche Sehhilfe aus​schließlich wegen der Arbeit am Bildschirm nötig ist, wird Kostenersatz geleistet für die nicht vom Träger der Sozialversicherung erstatteten Aufwendungen im Umfang der Beihilfefähigkeit (nicht in Höhe des tatsächlichen Aufwandes).

Es wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. 

Welche Aufwendungen im Einzelfall beihilfefähig sind, kann bei der Beihilfestelle erfragt werden. 

Mit freundlichen Grüßen




Dr. Winter
Oberkirchenrat


II.
Z.d.A.




Dr. Winter
Oberkirchenrat

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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